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Erwägungen
E. 1
in Verbindung mit § 93 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG, SG 154.100]). Als Adressatin des Entscheids hat die Beschwerdeführerin ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der staatsanwaltschaftlichen Verfügung. Sie ist somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO).
1.2Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Eröffnung beziehungsweise Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie gilt als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der zuständigen Behörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Verfügung vom 11. September 2023 kann frühestens am 12. September 2023 bei der Beschwerdeführerin eingegangen sein. Die am 22. September 2023 erhobene und der Post übergebene Beschwerde ist somit innert Frist erfolgt.
1.3Gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO ist in der schriftlichen Begründung des Rechtsmittels anzugeben, welche Punkte des Entscheides angefochten werden, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel angerufen werden. Bei einer rechtsunkundigen Person werden an die Begründungspflicht praxisgemäss keine allzu strengen Anforderungen gestellt. Allerdings muss auch ein juristischer Laie zumindest sinngemäss angeben, inwiefern er den angefochtenen Entscheid für unrichtig respektive fehlerhaft hält (vgl.Bühler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 385 StPO N 3; BGer 6B_280/2017 E. 2.2.2; AGE BES.2020.69 vom 23. April 2020 E. 1.2). Die Beschwerdeschrift ist zwar wirr und ausufernd. Dennoch geht aus ihr mit ausreichender Klarheit hervor, dass sie die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 11. September 2023 anficht und an ihrer Behauptung, dass sie den Strafbefehl nicht erhalten habe, festhält. Damit ist den Anforderungen an eine Laienbeschwerde knapp Genüge getan.
E. 2
2.1Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wenn sie glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Dabei muss die Fristwahrung dem Betroffenen unmöglich gewesen sein. Jedes noch so geringe Verschulden schliesst die Wiederherstellung der Frist aus (Riedo, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 94 StPO N 35).
2.2Die Beschwerdeführerin hatte das Gesuch um Wiederherstellung der Einsprachefrist gegen den Strafbefehl im Wesentlichen damit begründet, dass sie sich nicht daran erinnern könne, den Strafbefehl vom Februar 2023 erhalten zu haben. Hierfür kämen zwei Gründe in Frage: Entweder habe die Post ihr (erneut) eine Unterschrift fürs Einschreiben entlockt, ihr aber nicht an diesem Tag den eingeschriebenen Brief, sondern erst Tage später mehrere A-Post-Plus-Briefe ausgehändigt. Oder sie sei auf der Poststelle (erneut � vielleicht durch Polizei in zivil) «wahrnehmungslos gemacht» und ihr in diesem Zustand der Strafbefehl entwendet worden. Beide Methoden seien in der Vergangenheit in der Poststelle bereits mehrfach gegen sie angewendet worden. Sie habe daher nicht innert Frist gegen den Strafbefehl Einsprache erheben können (Schreiben vom 29. August 2023, Akten S. 19 ff.).
2.3Die Staatsanwaltschaft begründete in ihrer Verfügung vom 11. September 2023 die Ablehnung des Wiederherstellungsgesuchs damit, dass feststehe, dass die Beschwerdeführerin am 12 April 2023 um 15:42 Uhr am Schalter der Post [...] die Aushändigung des Strafbefehls vom 3. April (recte: Februar) 2023 unterschriftlich bestätigt habe. Beide von ihr vorgebrachten Gründe seien nicht substantiiert und haltlos. Somit könne die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft machen, dass sie die Frist unverschuldet versäumt habe. Es liege daher kein Wiederherstellungsgrund vor und der Strafbefehl sei mangels rechtzeitiger Einsprache in Rechtskraft getreten (Akten S. 1-3).
E. 3
3.1Aus den im Rahmen des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens von der Beschwerdeführerin eingereichten eigenen Schreiben und beigelegten Unterlagen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin offensichtlich an einer schweren psychischen Erkrankung leidet. Ihre gegen diverse Behörden erhobene Vorwürfe, sie manipuliert und ihre Wahrnehmung ausgeschaltet zu haben, so dass sie nicht mehr gewusst habe, was sie tat, und sie in diesem Zustand sexuell missbraucht zu haben, deuten auf eine wahnhafte Störung hin. Dies wird durch die der Beschwerdeschrift beigelegte erste Seite des Austrittsberichts der UPK vom 12. April 2023 bestätigt (Beschwerdebeilage 12, Akten S. 37). Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass sie sich � entgegen aller Evidenz � nicht erinnern könne, den Strafbefehl erhalten zu haben, und namentlich ihre dafür vorgebrachte Begründung (vgl. oben E. 2.2.), erweckt vor diesem Hintergrund nicht den Eindruck einer bewussten Schutzbehauptung, sondern vielmehr den eines krankhaften Erlebens. Unter diesen Umständen ist die Beschwerdeführerin offensichtlich nicht in der Lage, ihre Interessen im Strafverfahren selbständig zu wahren.
3.2Gemäss Art. 130 lit. c StPO ist einer beschuldigten Person eine notwendige Verteidigung beizugeben, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist. Art. 131 Abs. 1 StPO bestimmt, dass die Verfahrensleitung, wenn ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt, darauf zu achten hat, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird. Mitteilungen an Parteien, die einen Rechtsbeistand haben, können rechtsgültig nur an diesen zugestellt werden (Art. 87 Abs. 3 StPO).
3.3Die Beschwerdeführerin hat, soweit bekannt, keine gesetzliche Vertretung, die ihre Interessen im Verfahren wahren könnte. Selbst ist sie dazu, wie ausgeführt, offensichtlich nicht in der Lage. Dies hätte auch der Staatsanwaltschaft auffallen müssen. So hatte die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 29. August 2023, mit dem sie die Wiederherstellung der Einsprachefrist verlangte, nicht nur behauptet, die Post habe sie so manipuliert, dass sie die Unterschrift auf den Empfangsschein des Einschreibens gesetzt habe, ohne den Strafbefehl bekommen zu haben, oder Polizisten in zivil hätten ihr diesen wieder entwendet. Darüber hinaus hatte sie bereits in diesem Schreiben unter anderem die Behauptung aufgestellt, seit ihrem 17. Lebensjahr als «Firmen- und Behördenprostituierte» missbraucht worden zu sein, u.a. von «Herren der Staatsanwaltschaft, von Richtern, von Polizisten und vielen weiteren Behördenorganisationen». Sie alle hätten ihre Wahrnehmung ausgeschaltet, so dass sie von der Umwelt nichts mehr hätte wahrnehmen, doch weiterhin agieren und kommunizieren können, ohne selber zu wissen, was sie tue. Weil sie diese Manipulationen aufgedeckt habe, sei sie für psychisch krank erklärt und in den UPK hospitalisiert worden. Auch in den UPK sei sie immer wieder wahrnehmungslos gemacht und sexuell missbraucht worden (Akten S. 19 f.). Die Staatsanwaltschaft wäre daher spätestens nach Eingang dieses Schreibens gehalten gewesen, für die Beschwerdeführerin eine notwendige Verteidigung zu bestellen. Ausserdem wäre in Bezug auf die ihr im Strafbefehl vorgeworfenen Delikte � renitentes Verhalten gegenüber der Polizei in mehreren Fällen � ihre Schuldfähigkeit zu prüfen und der Strafbefehl gegebenenfalls in Wiedererwägung zu ziehen gewesen.
E. 4
4.1Ist nach dem Gesagten davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin wegen ihrer psychischen Erkrankung nicht in der Lage ist, selbständig ihre Verfahrensinteressen ausreichend zu wahren, konnte ihr der Strafbefehl vom 3. Februar 2023 am 12. April 2023 auch nicht rechtsgültig zugestellt werden.
4.2Das Verfahren ist daher in Gutheissung der Beschwerde an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen. Sollte diese am Erlass eines Strafbefehls festhalten wollen, wird sie der Beschwerdeführerin eine notwendige amtliche Verteidigung beigeben und ihr resp. ihrer Verteidigung den Strafbefehl nochmals rechtsgültig eröffnen müssen.
4.3Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind keine Verfahrenskosten zu erheben.
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